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4.1 Normen und Richtlinien für die Online-Marktforschung im 
Kontext aktueller Trends

Frank Knapp

Einführung

Normen – einschließlich Richtlinien – sind für die einen wertvolle Richtschnur, für andere 
unliebsame Restriktionen. Tatsächlich sind sie in der Regel Umsetzungen gesetzlicher Vor-
gaben, (berufsethische) Garanten für verlässliche Forschungsergebnisse sowie Schutz der 
Befragtenrechte als fairer Partner. Sie sind historisch gewachsenes Wissen, wie verlässliche 
und verantwortungsbewusste Marktforschung zu betreiben ist.

Dieser Beitrag umfasst sowohl Rechtsnormen, die sich aus den Gesetzen ergeben, als 
auch berufsethische Normen, die mit oder ohne gesetzliche Regelung gelten. Er hält sich 
an die eingeführte Terminologie und Unterscheidung. Im Fokus dieses Beitrags stehen 
Begründung und Nutzen dieser Prinzipien sowie Hinweise für die Umsetzung in der Pra-
xis. Insbesondere soll gezeigt werden, dass diese Prinzipien auch angesichts der immer 
schnelleren technischen und methodischen Weiterentwicklungen nach wie vor relevant 
sind und ihr Regelungszweck lexibel in Methoden, Technologien und Forschungs-/Nut-
zungssituationen umsetzbar sind. Das heißt, sie werden weder obsolet noch unbrauchbar, 
eben weil sie auch ursprünglich nicht als spezielle Regelungen, sondern als Grundprin-
zipien angelegt waren. Sie sind jedoch, wie alle Normen, zeitgemäß anzuwenden und zu 
entwickeln.

Neben Befragungen werden auch andere Datenquellen wie Verhaltensdaten (digital 
oder ethnographisch) oder Social Media-Inhalte behandelt. Nicht behandelt werden inter-
nationale Problemfälle wie Safe Harbor oder nationales Hosting von Befragungsinforma-
tionen, soweit zum Zeitpunkt des Verfassens keine hinreichend verlässlichen Aussagen 
getrofen werden können – auch und insbesondere durch die Unbestimmtheit aktueller 
Bestimmungen.

Bereits die Annahmeerklärung des ESOMAR-Kodex (Erklärung zum ICC/ESOMAR 
Kodex 2008) [2] benennt als Grundpfeiler:

• Wissenschatlichkeit
• Anonymisierung
• Trennung von forschungsfremden Tätigkeiten.

Aus ihnen ergeben sich weitere Normen, so etwa aus dem Grundpfeiler der Wissen-
schatlichkeit das Prinzip der Freiwilligkeit der Teilnahme und der Nicht-Irreführung von 
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Befragten (siehe unter anderem ICC/ESOMAR KODEX 20071, Artikel 3(a)). Dies ent-
spricht dem Bestreben, verlässliche, nicht rein-zufällige Ergebnisse zu produzieren sowie 
durch Anonymität und fairen Umgang mit Befragten ehrliche Antworten und generelle 
Teilnahmebereitschat zu erreichen.

Der ICC / ESOMAR-Kodex und die deutsche Annahmeerklärung deinieren unsere 
Berufsethik als Leitlinie für verantwortliches Handeln. Hinzu kommen darüber hinaus 
gehende einschlägige Gesetze und Verordnungen auf nationaler Ebene (wie Bundesdaten-
schutzgesetz, Telemediengesetz und andere) sowie europäischer Ebene als rechtliche Rah-
menbedingungen. Wie stets, können Rechts- und ethische Normen einander entsprechen, 
sich aber auch überschneiden.

Richtlinien für die Online-Forschung möchten jedoch für ihren Anwendungsfall 
Umsetzungsschritte der genannten Kodices und gesetzlichen Grundlagen deinieren 
(etwa: Was sind personenbezogene Daten im Internet / in sozialen Medien?) und damit 
Fehlinterpretationen vorbeugen. Zu diesen speziellen Richtlinien (siehe http://bvm.org/
recht-berufskodizes/ für eine Übersicht) gehören:

• ESOMAR/GRBN GUIDELINE FOR ONLINE RESEARCH, 2015
• ESOMAR Guideline on Research via Mobile Phone, 2010
• ADM/ASI/BVM/DGOF Richtlinie für Online-Befragungen, 2007
• ADM/ASI/BVM/DGOF Richtlinie für Untersuchungen in den und mittels der sozialen 

Medien, 2014

Wissenschaftlichkeit

Die Wissenschatlichkeit der Vorgehensweise wird im ICC / ESOMAR Kodex im Arti-
kel 1(a) gefordert: „Marktforschung muss […] wahrheitsgemäß und objektiv sein und in 
Übereinstimmung mit angemessenen wissenschatlichen Prinzipien durchgeführt wer-
den.“ (ICC/ESOMAR KODEX 2007 [1]. Siehe auch Artikel 4 – Transparenz, insbesondere 
(e)). Eines der dortigen „Grundprinzipien“ lautet entsprechend: „Marktforscher müssen 
sicherstellen, dass Projekte und Tätigkeiten genau, transparent und objektiv konzipiert, 
ausgeführt, berichtet und dokumentiert werden.“ (ebenda, S. 2, 7. Grundprinzip). Entspre-
chend indet sich diese Anforderung auch in der deutschen Annahmeerklärung (Erklä-
rung zum ICC/ESOMAR Kodex 2008 [2], 3. Wissenschatlichkeit der Vorgehensweise).

Marktforschung muss ot auch pragmatischen Erkenntnisinteressen gerecht werden. 
Das sollte uns jedoch nicht davon abhalten, die angesichts der jeweiligen Ressourcen 
am besten geeignete Methode auszuwählen und diese Auswahl sauber zu begründen – 
einschließlich der Einschränkungen der gewählten Methode (zum Beispiel Genauigkeit 
oder für welche Gesamtheit die getrofenen Aussagen gelten) – und damit weiter der 

1 Danken möchte der Autor der Kanzlei Prof. Schweizer, insbesondere Prof. Robert Schweizer, für 
Hinweise zur Präzisierung des Beitrags.
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Wissenschatlichkeit zu entsprechen (ESOMAR/GRBN Online Research Guideline 2015 
[3], 6. METHODOLOGICAL QUALITY für eine Zusammenstellung relevanter Gesichts-
punkte und Qualitätskriterien). Daher muss insbesondere für Auswahl und Gewich-
tung der Untersuchungseinheiten ein wissenschatliches Verfahren zugrunde liegen und 
angemessen dokumentiert sein. Eine zentrale Rolle spielt das hema „Repräsentativität“ 
(Richtlinie für Online-Befragungen 2007 [5], 3. Wissenschatlichkeit der Vorgehensweise). 
Das hat auch nichts mit traditionellen oder modernen Verfahren zu tun, diese können 
gleichermaßen (un)angemessen sein.

So sind Befragungen über Social Media nicht besonders hilfreich, um bevölkerungsre-
präsentative Aussagen zu trefen (auch wegen kaum verfügbarer, verlässlicher Metadaten), 
aber sehr wohl für (thematisch) enger gefasste Zielgruppen (zu berücksichtigen sind aber 
bereits Verzerrungswirkungen durch den Unterschied zwischen aktiv beitragenden und 
passiv nutzenden Social Media-Teilnehmern). Insoweit sind Transparenz / Kommunika-
tion der Vorgehensweise sowie Kenntnis des aktuellen Methodenspektrums (bzw. seiner 
Stärken und Schwächen) unabdingbare Voraussetzungen.

Auch wenn Ausfälle bei Zufallsstichproben deren Aussagekrat ebenfalls beeinlussen, 
so sind Selbstselektion / Selbstrekrutierung nach wie vor eine wesentliche Problemquelle 
(Richtlinie für Online-Befragungen 2007 [5], 3. Wissenschatlichkeit der Vorgehens-
weise). Befragtenpools (klassische Access Panel oder app-basierte Mobilnutzer) können in 
wesentlichen Kriterien verzerrt sein (zum Beispiel Bildungsniveau, Regionalität, Technik-
Ainität), nach denen man auch nur bei Bekanntheit und stabiler Zellenbelegung quotie-
ren oder gewichten könnte.

Als „Unsitte“ müssen sogenannte „nicht-repräsentative Befragungen“ bezeichnet wer-
den, die gelegentlich gerne in den Medien zitiert werden. Nicht-repräsentative Befragun-
gen sind aussagefrei und dürfen daher überhaupt nicht interpretiert werden. Zulässig ist 
nur der Hinweis, dass die Ergebnisse lediglich für einen bestimmten Deinitionsbereich 
gültig sind (etwa für einen bestimmten Personenkreis). Insoweit genügt auch nicht der 
Hinweis auf mögliche Einschränkungen, sondern es muss klar sein, in welchem Rah-
men Forschungsergebnisse überhaupt gültig sind (positiver Geltungsbereich). Neben den 
forschungs-ethischen Anforderungen ist presse-ethisch Richtlinie 2.1 des Pressekodex 
für die Publikation von Umfrageergebnissen zu beachten (siehe http://www.presserat.de/
pressekodex/pressekodex/#panel-zifer_2____sorgfalt).

Standesregeln können jedoch auch durch jedes andere irreführende Verhalten verletzt 
sein, also zum Beispiel auch durch Fehlinformationen über die Dauer einer Befragung 
(ESOMAR/GRBN Online Research Guideline 2015 [3], 3.3. Ensuring no harm).

Anonymisierung

Als Marktforschung erhobene Daten müssen zum frühestmöglichen Zeitpunkt anonymi-
siert werden (§30a BDSG). Zunächst sind Marktforschungsdaten fast immer personenbe-
zogen, etwa weil sie auf Befragungen mit einer 1:1-Relation beruhen. Daher gibt es in der 
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Marktforschung meist per se keine Anonymität, diese muss erst hergestellt werden. Der 
(identiizierbare / nicht-anonyme) Personenbezug ist dabei nur Mittel zum Zweck (näm-
lich Datenerhebung oder Datenverknüpfung), kein Selbstzweck (genau über diese Person 
mehr zu wissen).

Anonymisierung bedeutet Trennung der (dann anonymen) Befragungsdaten von zum 
Beispiel Adressdaten oder anderen Identiikatoren. Letztere können für der Zweckbindung 
entsprechende Zwecke weiter genutzt werden (zum Beispiel Incentivierung oder Folgebe-
fragung), müssen aber getrennt und mit einer höheren Sicherheitsanforderung gespeichert 
werden (siehe Anlage zu §9 Satz 1 BDSG).

Häuigste Konsequenz ist, dass keine personenbezogenen Marktforschungsergeb-
nisse an den Autraggeber übermittelt werden dürfen – und zwar unabhängig von einer 
möglichen Einwilligung der Befragten (Erklärung zum ICC/ESOMAR Kodex 2008 [2], 4. 
Anonymisierungsgebot und Übermittlung). Insgesamt gilt: Einmal für Marktforschungs-
zwecke erhobene nicht-anonyme Daten dürfen auch nur für Marktforschungszwecke wei-
terverwendet werden,2 während marktforschungsfremd erhobene nicht-anonyme Daten 
auch durch die Marktforschung grundsätzlich verwendet werden dürfen (dies ergibt sich 
wiederum aus §30a BDSG). Für die Anonymisierung sprechen dabei folgende Gründe:

1. Erklärtes Ziel der Marktforschung ist es sicherzustellen, dass Befragte als unmittel-
bare Folge ihrer Teilnahme an einem Marktforschungsprojekt nicht geschädigt oder 
benachteiligt werden dürfen (ICC/ESOMAR KODEX 2007 [1], Grundprinzipien des 
Kodex: 5). Sind die Teilnehmer an einem Projekt aber nicht bekannt bzw. nicht adres-
sierbar (also nicht identiizierbar), so ist dies von vorneherein ausgeschlossen.

2. „Marktforschung muss […] wahrheitsgemäß und objektiv sein“. (ebenda, Artikel 1(a)). 
Dies ist jedoch eine völlig andere Zielstellung als etwa Kundenbindung, bei der der 
einzelne Kunde / Kundin individuell zufriedengestellt / gebunden werden soll und 
die Interaktion wesentlicher Bestandteil des Prozesses ist. Marktforschung dient aber 
dem Erkenntnisgewinn, und dieser proitiert von einer möglichst unverfälschten und 
unverzerrten Testsituation. Anonymität stellt dabei sicher, dass es weder zu positiven 
noch negativen Rückkopplungen kommt und somit wenig Anreize für strategisches 
Antwortverhalten bestehen. Im Gegensatz dazu ist die Interaktion des Kunden mit 
einem Anbieter auf beiden Seiten mit dem Erreichen eines konkreten Ziels verbunden 
(zum Beispiel der Kunde zielt auf den Erhalt eines persönlichen Vorteils ab, der Anbie-
ter auf Loyalität / Wiederkauf des Kunden).

2 Das ergibt sich (neben § 30a BDSG) sowohl aus den ESOMAR-Kodices und -Guidelines als 
auch aus der deutschen Annahmeerklärung und den deutschen Standesregeln. Auch die ESOMAR/
GRBN Online Research Guideline 2015 [3] erlaubt eine Weitergabe an den Autraggeber nur zu 
Forschungszwecken (bei Vorliegen einer Einwilligung – siehe 4.2. Protecting personal data), wobei 
es sich hier eigentlich nur um den Aubau von Kundenpanels handeln kann.
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Es wäre wünschenswert, mehr belastbare Forschungsergebnisse zu unterschiedlichen 
Umgebungsbedingungen für Umfragen zu erhalten, insbesondere was das Framing durch 
speziische Leistungsevents vs. generelle, anonyme Umfragen betrit.

Vor allem bei sozialen Medien besteht ein Spannungsfeld zwischen dem Anonymi-
sierungsgebot einerseits und Urheber-, Verwertungs- und Markenrechten andererseits 
(Richtlinie Soziale Medien 2014 [4], 5. und 9.). Zunächst ist auch hier der Personenbezug 
bei Übermittlung an den Autraggeber unkenntlich zu machen (dies ist gegebenenfalls ein 
weites Feld, da jedes personenbezogene Datum im Internet zurückverfolgt werden kann). 
Die Soziale Medien Richtlinie geht allerdings davon aus, dass vorhandene Rechte eine 
Verwertung ohne Einwilligung verhindern. Nach Meinung des Autors ist aber eher der 
umgekehrte Fall gegeben, das heißt eine Verwertung kann die Angabe des Ursprungs (zum 
Beispiel Zitat) voraussetzen (zum Beispiel bei Twitter bei bekannten Persönlichkeiten).

Trennung von forschungsfremden Tätigkeiten

Das Trennungsgebot ergibt sich aus Artikel 1(d) des ICC/ESOMAR-Kodex und wird in 
der deutschen Annahmeerklärung aufgegrifen. Ziel ist insbesondere die Vermeidung der 
Irreführung (Erklärung zum ICC/ESOMAR Kodex 2008 [2], 5. Abgrenzung gegenüber 
anderen Tätigkeiten) bzw. unmittelbarer (negativer) Folgen wie im vorigen Abschnitt 
geschildert. Das heißt es soll gegenüber Dritten (also Befragten, der Öfentlichkeit, Auf-
traggebern) klar sein, dass es sich um Marktforschung handelt, die immer auf wissen-
schatlicher Basis steht und damit auch dem Anonymisierungsgebot unterliegt.3

In jedem Fall sind jegliche Aspekte der Kaufanbahnung unvereinbar mit einem Markt-
forschungsprojekt. Diese können etwa umfassen:

• Unmittelbare Werbung für den Autraggeber: Bei Produkt- oder Kommunikationstests 
geht es um Konzeptverständnis oder Impact, nicht um eine unmittelbare Beeinlus-
sung des Befragten für Leistungen oder Marken. Es dürfen den Befragten keine Wer-
bematerialien oder Produktproben überlassen werden, soweit dies nicht aus methodi-
schen Gründen geboten ist. Ebenso sind bei digitalen Interaktionen Weiterleitungen 
auf Angebote des Autraggebers (inklusive Unternehmenswebsites) zu unterlassen.

3 Dies wird auch in den ESOMAR-Guidelines explizit gefordert und mit dem Anonymisierungsgebot 
verknüpt: “Researchers must ensure that research purposes are clearly distinguished from other 
non-research online activities. In addition, they must not allow any personal data they collect to be 
used for any other purpose than market research. To clearly communicate this distinction to research 
participants, the researcher must present the research services and the organisation or company car-
rying them out in such a way that they are clearly diferentiated from any non-research activities.” 
(ESOMAR/GRBN Online Research Guideline 2015 [3], 3.1 Distinguishing market, social and opin-
ion research from other data collection activities).
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• Interessentenakquise: Aufnahme in eine Datenbank als Interessenten oder die Anmel-
dung eines Beratungsbedarfs sind – selbst als Nebenaspekt – kein Bestandteil eines 
Forschungsprojekts.

• Kauf / Kaufanbahnung: Selbstverständlich stellt die Anbahnung eines Kaufs innerhalb 
einer Marktforschungsbefragung einen groben Vertrauensbruch dar.

Insbesondere gibt es zwei – selbstverständlich standeswidrige – Klassiker der Online-
„Forschung“ (die Standeswidrigkeit ergibt sich unmittelbar aus Richtlinie für Online-
Befragungen 2007 [5], 7. Trennung von Forschung und forschungsfremden Tätigkeiten):

• Am Ende der Befragung wird – gegebenenfalls sogar noch automatisch bei Klick auf 
„Beenden“ – eine Weiterleitung auf die Website des Autraggebers vorgenommen 
(unzulässige Werbung). Verlinkungen wären nur zulässig auf rechtlich oder metho-
disch erforderliche Datenschutz- und Kontaktinformationen des durchführenden 
Instituts oder auf Stimulusmaterial. Und selbstverständlich muss darüber aufgeklärt 
werden, was sich hinter einem Link verbirgt. Insoweit kann auch auf die Website des 
durchführenden Instituts verwiesen werden, aber nur als zusätzlicher Link und nicht 
automatisch bei Abschluss der Umfrage.

• Die Incentivierung wird vom Autraggeber durchgeführt und dazu werden ihm die 
Adressdaten der Befragungsteilnehmer übermittelt. Dies ist nur in engen Grenzen 
zulässig, nämlich wenn dies unvermeidlich ist (etwa Gutschrit von Bonuspunkten) 
und die Adressdaten nur für diesen Zweck verwendet werden (das heißt der Autrag-
geber darf die Teilnahme an der Umfrage nicht als Information speichern).4

Im Übrigen ist eine etwaige Einwilligung des Befragten dazu unmaßgeblich. Mindes-
tens mag sich der Befragte durch das Gespräch / die Umfrage verplichtet fühlen. Wären 
die oben genannten Aspekte jedoch zulässig, so darf man sich keinen Illusionen hingeben, 
dass eine entsprechende Umfrage von vornherein so gestaltet wäre, um die entsprechenden 
vertrieblichen Leads zu produzieren. Damit wäre einerseits aus Befragtensicht Marktfor-
schung nicht mehr von Verkaufsgesprächen zu unterscheiden und andererseits wäre das 
Forschungsdesign so kompromittiert, dass keine validen Ergebnisse mehr erwartet wer-
den können. Entsprechend stellen auch nicht-anonyme, eventbezogene Kundenzufrieden-
heitsbefragungen oder direkte Interaktionen in Social Media schon rein inhaltlich keine 
Marktforschung dar, weil hier die Zufriedenstellung / Bindung des jeweiligen Kunden im 
Vordergrund steht und allgemeiner Erkenntnisgewinn höchstens als „Abfallprodukt“ ent-
steht (formal/methodisch bereits durch die Verletzung des Anonymisierungsgebots).

4 Auch nach der ESOMAR/GRBN Online Research Guideline 2015 [3] dürfen Incentivierungsdaten 
nur für Incentivierungszwecke verwendet werden (3.6. Incentives: “Researchers must ensure that 
data collected in order to administer incentives is not used for any other purpose, e.g. database 
building.”).
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Die genannten Richtlinien bleiben jedoch wenig konkret hinsichtlich genauer Krite-
rien der Abgrenzung – meist muss eine Irreführung / Verwechslungsgefahr ausgeschlos-
sen werden. Diese Irreführung kann aber hinsichtlich mehrerer Zielgruppen erfolgen 
(Befragte, Öfentlichkeit, Autraggeber).

Minimalkriterien sollten für die Kommunikation nach außen sein: Marktforschung 
tritt unter einem eigenständigen, verwechslungsfreien Namen mit entsprechend eigen-
ständigen, verwechslungsfreien Kommunikationskanälen auf (also verschiedene Websi-
tes). Nach Meinung des BVM ist dies nur in einem eigenständigen Unternehmen mit ver-
wechslungsfreiem Namen möglich (und daher die Regelung der Mitgliedschat in http://
bvm.org/satzung-des-bvm, §5). Dabei ist es sicher möglich, sich Ressourcen mit anderen 
Unternehmen zu teilen (zum Beispiel Administration, IT), jedoch muss eine organisatori-
sche Trennung mit konkreten Zugrifsrechten bzw. –verweigerungen auf schützenswerte 
Daten (wie personenbezogene Befragungsdaten) erfolgen. Zudem sollte die Wirkung die-
ser Ressourcen auf den Innenbereich beschränkt sein.

Zusammenfassend dient das Trennungsgebot folgenden Zielen:

• Erhöhung der Teilnahmebereitschat durch das Fehlen eines werblichen Charakters / 
keine Verkaufsansprache.

• Unverzerrtheit der Antworten und entsprechend Zuverlässigkeit der Ergebnisse man-
gels – auch durch die Anonymisierung bedingter – Rückkopplungsefekte (das heißt 
keine Vor- und/oder Nachteile durch bestimmte Antworten).

• Sicherung der Privilegien der Marktforschung (im Vergleich etwa zum Direktmarketing).

Freiwilligkeit der Teilnahme

Der Teilnahme an Marktforschung muss zugestimmt werden – meist schon alleine deswe-
gen, weil die Teilnehmer ja aktiv Informationen beitragen müssen (die Befragung ist ja hier 
das Paradebeispiel). Meist handelt es sich um die Verarbeitung personenbezogener Daten 
(Adressdaten oder Befragung natürlicher Personen), so dass §4a BDSG hier einschlägig ist. 
In der Regel muss hier die Zustimmung schritlich erfolgen, dies kann jedoch in begründe-
ten Ausnahmefällen unterbleiben (§4a (1) Satz 3 – insbesondere wenn dies aus Forschungs-
gründen geboten ist). Es wird weit überwiegend oder sogar allgemein anerkannt, dass 
Umfragen von Markt- und Meinungsforschungsinstituten regelmäßig nach §4a (1) Satz 3 
aus methodischen Gründen keiner schritlichen Einwilligung des Befragten bedürfen. Für 
die digitale Marktforschung sind dabei folgende Anwendungsbereiche von Bedeutung:

1. Sollen Befragungs- und Verhaltensdaten verknüpt werden, so ist eine konkrete 
Zustimmung auch für die Verhaltensdaten sowie die Verknüpfung erforderlich (Richt-
linie für Online-Befragungen 2007 [5], 4. Freiwilligkeit der Teilnahme).

2. Eine Zustimmung ist auch einzuholen, wenn angebotsübergreifende Verhaltensdaten 
erfasst werden sollen (zum Beispiel über mehrere Websites hinweg), was ja nur bei 
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bestimmbaren Personen möglich ist (ESOMAR/GRBN Online Research Guideline 
2015 [3], 3.2.1. Passive Data. Genannt werden hier Panel-Mitglieder oder App-Nutzer). 
Selbst wenn eine Identiikation des Nutzers nicht möglich ist (was jedoch in vielen Fäl-
len rein durch Merkmalsverknüpfungen mit hinreichender Genauigkeit machbar sein 
dürte) und solche Daten nur über Cookies / Adserver-Technologien erfasst werden, so 
dürten für Forschungszwecke höhere Maßstäbe anzulegen sein.5

3. Insbesondere das Herunterladen von Sotware / einer Applikation / Anwendung erfor-
dert immer die direkte Einwilligung von Forschungsteilnehmern (ESOMAR/GRBN 
Online Research Guideline 2015 [3], 7.11 Unacceptable practices). Sotware ist hier 
mutmaßlich als ausführbares / ausführendes Programm / Skript zu verstehen (im 
Gegensatz etwa zu Textcookies als Ergebnis eines solchen Vorgangs).

Eine Einwilligung ist jedoch nicht erforderlich, wenn etwa technische Informationen 
zur wissenschatlich ordnungsgemäßen Administration einer Umfrage (und zwar aus-
schließlich dafür) benötigt werden, etwa zur Umfragesteuerung (Auswahl bestimmter 
Befragter oder Vermeidung von Wiederholungsteilnahmen) oder der Anpassung eines 
Fragebogens an Endgerät und Bildschirmgröße.

Grundsätzlich ist daher immer die bestmögliche Information der Testpersonen sowie 
deren möglichst konkrete Einwilligung anzustreben, da in den meisten Fällen Eingrife in 
die Privatsphäre vermieden werden sollten – abgesehen von Spezialfällen wie groben Zäh-
lungen oder Beobachtungen, wo Einzelpersonen gar keine Rolle spielen (aber Fahrzeuge, 
digitale und physische Einkaufswagen etc.). Im Falle sozialer Medien ist eine Information 
und Einwilligung dann nicht erforderlich, wenn es sich um ofene Medien handelt, die 
datenschutzrechtlich allgemein zugängliche Quellen darstellen (Richtlinie Soziale Medien 
2014 [4], 4.1).

Die Transparenz der Abläufe und der Art der Datenverarbeitung – auch anonymer 
Daten – spielt in allen Standesregeln und Guidelines eine hervorgehobene Rolle (etwa im 
ICC/ESOMAR-Kodex, Artikel 7 b) und e)). Zum einen kann sich die Einwilligung von 
Teilnehmern ja nur auf die ihnen verständlich gewordene Situation beziehen (also: welche 
Daten werden erhoben und zu welchem Zweck). Allerdings indet die Transparenz ihre 
Grenze in den methodischen Anforderungen. Und zum anderen ist man ja auf die Freiwil-
ligkeit der Teilnehmer angewiesen und eine möglichst vollumfängliche Information sollte 
sich positiv auf die Teilnahmebereitschat auswirken.

5 Cross-site Techniken sind ja nicht zum Betrieb eines Angebots zwingend erforderlich – ent-
sprechend wäre eigentlich eine Einwilligung erforderlich. Ohne direkte Einwilligung bzw. 
Nutzungsbedingungen (deren Zulässigkeit bei Cross-Site-Daten aber fraglich wäre) können 
Verhaltensdaten nur aggregiert berichtet oder weitergegeben werden (ESOMAR/GRBN Online 
Research Guideline 2015 [3], 7.2.1 Speciic technologies and requirements for use in research). 
Die Richtlinie für Online-Befragungen nennt dazu als einen Fall die Cookie-Setzung für die 
Umfragesteuerung. Die Regelung ist auch analog zu §4a (2) BDSG zu verstehen.
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